
 
 
 

Wiederaufleben der Spielberechtigung 
 
 
Mit dieser Dokumentation möchten wir Ihnen zeigen, wie ein Wiederaufleben der 
Spielberechtigung in click-TT vorgenommen werden kann. 
 
 
Allgemeine Informationen zum Wiederaufleben der Spielberechtigung (WSO 2.7 [B7]) 
 
Aufgabe, Verlust oder Ruhen der Spielberechtigung 
Der Spieler verliert automatisch die Spielberechtigung zum Zeitpunkt des Austritts oder Aus schlusses 
aus dem Verein, für den er bisher spielberechtigt war (siehe 2.1.2 (B 1.2) der WO des DTTB). 
Die Spielberechtigung erlischt darüber hinaus, wenn der Verein die Löschung der Spielberechtigung 
beantragt. 
In beiden Fällen ist der Verein verpflichtet, den Spielerpass oder die sonstige Bescheinigung über die 
Spielberechtigung innerhalb von 8 Tagen nach Inkrafttreten des Entschlusses bzw. Beschlusses an 
die für ihn zuständige Passstelle zu übersenden. 
Über einen Antrag auf Wiederaufleben der Spielberechtigung für den bisherigen Verein ent scheidet 
der für diesen Verein zuständige Mitgliedsverband. Ist jedoch mit dem Wiederaufleben der 
Spielberechtigung auch die Einsatzberechtigung des Spielers für die vier höchsten Spielklassen 
verbunden, so muss der Antrag bis zum 31. Mai des Jahres gestellt und den für die oberen 
Spielklassen zuständigen Instanzen zur Kenntnis gebracht worden sein. 
Ist mit einem Antrag auf Wiederaufleben der Spielberechtigung auch ein Wechsel der Spielberech-
tigung verbunden, so gelten die Bestimmungen gemäß 2.4, 2.5 und 2.6 (B 4, B 5 und B 6) uneinge-
schränkt, wenn der Antrag vor Ablauf von einem Jahr nach dem Erlöschen der Spielberechtigung bzw. 
nach dem letzten Einsatz (nach Maßgabe des zuständigen Mitgliedsverbandes) eingereicht wird. Ein 
Antrag auf Wiederaufleben der Spielberechtigung nach Ablauf von einem Jahr kommt einem Antrag 
auf Ersterteilung einer Spielberechtigung gleich. 
 
 

1. Login mit dem Vereinszugang 
 

 
 



 
 
Benutzername sowie das Passwort eingeben. Dieses Passwort wurde an die Pflicht-Email Adresse 
gesendet. Sollte der Zugang auf das erweiterte Berechtigungssystem umgestellt worden sein, müssen 
die neu zugestellten Benutzerdaten genutzt werden. Im Vereinsinternen Bereich „clicken“ Sie einfach 
auf den Button „Spielberechtigungen“ welchen Sie in der Kopfleiste finden. 
 
 
 

2. Wiederaufleben der Spielberechtigung 
 

 
 
In der folgenden Übersicht haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Aktionen durchzuführen. Im 
untersten Block können neue Spielberechtigungen bzw. ein Wiederaufleben beantragt werden. 
 
 



 
 
Im nächsten Schritt geben Sie den Namen des neuen Spielers zusammen mit dem Geburtsdatum in 
die dafür vorgesehen Felder ein. Click-TT sucht nun in der Datenbank, ob für diesen Spieler bereits 
eine Spielberechtigung vorliegt. Sollte es sich um eine bereits gelöschte Spielberechtigung handeln, 
haben Sie nun die Möglichkeit, diese Wiederaufleben zu lassen.  
 

 
 
Nun müssen die Stammdaten ergänzt werden, hierzu geben Sie die Nationalität, das Geschlecht, die 
Anschrift sowie die Kommunikationsdaten des neuen Spielers an. Die mit einem Stern 
gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen somit ausgefüllt werden. Mit dem Button 
„weiter“ gelangen Sie in die Kontrollübersicht. 
 



 
In dieser Übersicht muss nochmals geprüft werden, ob die Daten korrekt eingegeben wurden. Ist dies 
der Fall, kann der Antrag gespeichert werden, andernfalls wählen Sie den Button „zurück“ aus. 
 

 
 
Nach dem Speichern muss der Antrag gedruckt und vom Verein / Spieler abgezeichnet werden. 
Dieser Antrag bleibt solange in der Liste der offenen Anträge, bis diese eingereicht werden. Hierzu 
clicken Sie einfach auf den Button „Einreichen“. Der Antrag wird dann automatisch in Rechnung 
gestellt, eine gesonderte Rechnung erhalten Sie per Email mit dem nächsten Rechnungslauf. Der 
Spieler ist auch direkt in der Mannschaftsmeldung vorhanden, muss allerdings vom Klassenleiter auf 
die entsprechende Position in der Mannschaftsmeldung gesetzt werden, sofern der Zeitraum der 
Mannschaftsmeldung für die Vereine geschlossen ist. 


